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§9
Wirtschaftssanktionen

Der Minister für Chemische Industrie kann beim Vorsit
zenden des Staatlichen Vertragsgerichts die Einleitung eines 
Wirtschaftssanktionsverfahrens gegen Wirtschaftseinheiten 
beantragen, die bei dem Abschluß oder der Erfüllung von 
Wirtschaftsverträgen die in dieser Anordnung enthaltenen 
Vorschriften über den Einsatz von Plastwerkstoffen verletzen.

Schlußbestimmungen

§ 10

Zur Sicherung gesamtstaatlicher Belange ist der Minister 
für Chemische Industrie berechtigt, Sonderregelungen festzu
legen.

§11
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. Dezember 1978 

über den Einsatz von Plast Werkstoffen für die Neuaufnahme 
der Produktion von Plastformteilen (GBl. I 1979 Nr. 2 S. 18) 
außer Kraft. Bereits erteilte staatliche Genehmigungen blei
ben unter Berücksichtigung des § 3 Abs. 2 weiter wirksam.

Berlin, den 16. Dezember 1980

Der Minister 
für Chemische Industrie

W y s c h o f s k y
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(TXO)

vom 30. Dezember 1980
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Auf Grund des § 68 des Gesetzes vom 3. April 1959 über das 
Post- und Femmeldewesen (GBl. I Nr. 27 S. 365) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe folgendes angeordnet:

A b s c h n i t t  I 

Geltungsbereich, Grundsätze

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Telex-Ordnung gilt für den Telex-Dienst der Deut
schen Post innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Der internationale Telex-Dienst wird auf der Grundlage 
des internationalen Femmeldevertrages, der dazugehörigen 
Vollzugsordnungen und der anderen völkerrechtlichen Verein
barungen, deren Partner die Deutsche Demokratische Republik 
ist, durchgeführt.

§ 2

Grundsätze

(1) Die Deutsche Post ist verpflichtet, die Durchführung des 
Telex-Dienstes zu gewährleisten.

(2) Wenn die Sicherheit des Staates oder die Sicherheit und 
Ordnung im Telex-Dienst es erfordern, ist die Deutsche Post 
berechtigt, den Telex-Dienst vorübergehend einzuschränken 
oder einzustellen.

A b s c h n i t t  II 

Telex-Teilnehmerverhältnis

§ 3
Telex-Teilnehmerverhältnis, Genehmigung

(1) Das Telex-Teilnehmerverhältnis ist das zwischen der 
Deutschen Post und dem Teilnehmer am Telex-Verkehr (Te
lex-Teilnehmer) bestehende Rechtsverhältnis, das das Ein- 
richten, Instandhalten, Ändern (Verlegen, Auswechseln, Um-


